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Einführungsgesetz 
zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung 
(Krankenversicherungsgesetz, kKVG) 

Änderung vom ...1 

Der Landrat von Nidwalden, 

gestützt auf Art. 28 und 60 der Kantonsverfassung, in Ausführung des 
Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung 
(KVG)2, 

beschl iesst:  

I. 

Das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversiche-
rung (Krankenversicherungsgesetz, kKVG)3 wird wie folgt geändert: 

II. ORGANISATION UND ZUSTÄNDIGKEITEN 

Art. 5 Ziff. 6   Regierungsrat 

Der Regierungsrat ist zuständig für: 
1. die Festsetzung der Richtprämien (Art. 18); 
2. die Festlegung der bedarfsgerechten Spital- und Pflegeheimversorgung (Art. 39 

Abs. 1 lit. d KVG); 
3. die Festlegung der Liste der Spitäler und der anderen Einrichtungen (Art. 39 KVG); 
4. die Festlegung der Tarife und die Sicherstellung der Behandlung der Versicherten 

(Art. 45 ff. KVG); 
5. die Genehmigung der Tarifverträge zwischen den Leistungserbringern und den 

Versicherern (Art. 46 KVG); 
6. die Bezeichnung der Revisionsstelle (Art. 64a Abs. 3 KVG2); 

Art. 7 Abs. 1 Ziff. 3a Ausgleichskasse Nidwalden 
1 Die Ausgleichskasse Nidwalden (Ausgleichskasse) ist zuständig für: 

1. die Kontrolle der Einhaltung der Versicherungspflicht sowie die Zuweisung von 
versicherungspflichtigen Personen an einen Versicherer (Art. 6 und 6a KVG); 

2. die Bewilligung von Ausnahmen von der Versicherungspflicht (Art. 3 Abs. 2 KVG); 
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3. die Geltendmachung des Rückgriffsrechts auf Dritte (Art. 41 in Verbindung mit Art. 
79 KVG); 

3a. die Vergütung der Anteile an den Forderungen aus Verlustscheinen 
an die Versicherer (Art. 64a Abs. 4 KVG2); 

4. den Vollzug der Prämienverbilligung (Art. 65 ff. KVG); 
5. die Information der Bevölkerung über die Versicherungspflicht und die Prämienver-

billigung in der Krankenversicherung. 
2 Die Ausgleichskasse kann zur Erfüllung dieser Aufgaben die AHV-Zweigstellen beizie-

hen. 

III. OBLIGATORISCHE KRANKENPFLEGEVERSICHERUNG 

A. Versicherungspflicht 

B. Nichtbezahlung von Prämien und Kostenbeteiligungen 

Art. 9a Meldung der Betreibungen 

1 Die Versicherer melden der Ausgleichskasse umgehend versicherte 
Personen mit Ausständen, gegen die sie die Betreibung eingeleitet ha-
ben, nachdem sie vom Betreibungsamt das Doppel des Zahlungsbe-
fehls erhalten haben. 

2 Die Ausgleichskasse informiert die Sozialbehörde der zuständigen 
politischen Gemeinde über die Meldung. 

3 Die Sozialbehörde leitet die erforderlichen Schritte gemäss dem Ge-
setz über die Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz)3 in die Wege. 

VII. FINANZIELLE BESTIMMUNGEN 

Art. 35 3. Verwaltungskosten 

1 Die Verwaltungskosten der Ausgleichskasse für den Vollzug von 
Art. 64a KVG2 tragen die politischen Gemeinden nach Massgabe ihres 
Anteils an Einwohnerinnen und Einwohnern per 31. Dezember des je-
weiligen Kalenderjahres. 

2 Die Verwaltungskosten der Ausgleichskasse für den übrigen Vollzug 
dieses Gesetzes gehen zu Lasten des Kantons. 
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3 Die Kosten für die Mitwirkung der Gemeinden tragen die politischen 
Gemeinden. 

Art. 35a 4. Verlustscheine 

1 Die politischen Gemeinden übernehmen die vom Kanton bezahlten 
Forderungen gemäss Art. 64a Abs. 4 KVG2. 

2 Die Einnahmen aus Verlustscheinen, für welche die politische Ge-
meinde den Anteil gemäss Art. 64a Abs. 4 KVG2 bezahlt hat, gehen zu 
Gunsten der jeweiligen politischen Gemeinde. 

II. 

1 Diese Änderung untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Sie tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2012 in Kraft. 

 

 
Stans, LANDRAT NIDWALDEN 
 Landratspräsidentin 
 
 
 Landratssekretär 
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